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H 4t. Samstag den 9. Oktober 1897.
AbonnementSpreiS:

îkâr die Stadt Solothurn
Jährlich Fr. «, —.

Halbjährlich Fr. 8. —.

franko durch die ganze
Schweiz:

Jährlich Fr. «. —.
Halbjährlich Fr. ». —.

Jür da? Ausland:
Jährlich Fr. S. —.

Schweizerische ElnrückungSgrbühr:
IN Ets. die P-titzeile oder

deren Raum,
(8 Pf. für Deutichland).

Ericheint jeden SamSlag
I Bogen stark.

Briefe und Gelder iranko.

I^ONIS k^k^. XIII.
(tlniitiiiuutnr

ichilttl aiitem, uti lliximus, preres pudliee a«II>il>it!e

»lulte ii.st s»riesteut, lpue s>rivatim tiiullautur, viuupie
îu>I»«'!iilt impetramli maierem, ta«ltum <'st lit Kellalitati

säen, linsaiie unmeu iil> Iterlesiw seriptnriliiis imli-
îl>»> tuerit »militim t»reeautis. ii Demiuiee I'atre sul>

'îivìii!» Itlatris vexille r.eusrriptie», guam slulii'et <Ii-

^^llliii Itlatrem sariie. litterw ei biri'Illsile tasti silliitaut
^eiu«»uis er,»,liiiit^li«' oiilililiiii «leliellatrir.em. buiim-
vere Uesarium «»»îles, gu! eius ndigieuis s»e-

snrietatl'iu, «mmiuiiui viurule aclsti iujljit tamipiam

aut mililaiüs <'.eutul>eruii, uude valillissima
'lUivila,,, a,ues eiuillatur, ad Iiesìium impetus repelleu-

sive iiitriuserus illis siv«? extriuserus urMamur,
iustiiilta llilsilt! lli'liiii»ill. Duamlduem ineiute pi!

^Uiis »,«Iules usurpare sil»i pessuut vert,a

». kzkpi-iaiii.: /»„/à e/ r„„„„„„/s „,'„//„.
7^„„//,, er,,,,, „s, „„„ Mil „„„, sr,/ /,r„ /„/„

'^'„/„„s, /„/„s ^»„/,„/„s „„„„, s„,„,,s. ') (wteiuiin
'^'s»„»di sireeatieuis vim algue elliear.iam auuales l'^e-

testautur, «llilim memoraut et trar.tas iiiivnli

g,! l^,iii„il^i>8 iiisiilîls l'urearum eopias, et relatas
^ >>s,Iei» superinre siveule ail 'l'emesvariaui in I'»»-

et ml Uerez/ram insu!»,» vieterî-ls uoliilissimas.
"mi«» ,.,>j rrpiztiv inemeriain pereuuem exture veiiiit

'^'Mi'ills XIII, ilie teste institute Mariw vir.trieis lie-

«liiiui, tlieui >>estea Ulemeus XI Der.esser Xester

Uesaiü eouseeravît, et (tlietliuuis eeletliaiulum
^ liiiivei-sîi I'>.e.Iesiii deerevit.

d/x en îliitein <.t>ieil preenus Iitve militia sit « sud

'^>»le îtlgtris vexille eouseripta », eilleiu

"eviis lien,»,- iìeeellit. Hue maxime speetat repetitii
" i„ Itesiii'ii ,'itu, pest «u'atieiiem tlemîuieam <>u-

^l'a Siiliitiltio. 'l'îìut»», vere »liest ut line ,Iît;uita!>

^'uiiiitj «jueililmmelle all verset» r, ti»asi sualleie vi<!l»

^ »»liereiu uet»is iu ^laiiie slatroeini» lulmiam «sse

' ^^'Uxlitin ltiiiliu iu lliviuli i>l»t«'uti!i, »I l»eti»s min

t-'eilius ,>e.»ievel.t ,),e,.itii.-:'.iue
''M.l->!^

euiui li.Ie àemur, ueu i,»siim »»"le »euu>

') De »rut. (iamin.

esse jiieluluis exeriiixlui», sell ventes ltlie,j»e emlites, ')
lieet ratieue llissimili, «suml -, Dee, taiiujiiiiiu « lieue-
riiiu emiiiiii» l'eute, ni» Iiis, tiim,>iiilm ut, iutereesseri-
tms tietemiui» sit. ttràl, induit 8. tliem-ls,
/„r â»/ à/âà / »»,/« ,/„««/ à-
/>/e,„/tt, l«/m M/'

???,«/« se// //re ere//,e,.,!,e /«ev///è,/es. ,/,,/e e,,,,,,-«
e,v,//eers ees/,',,? mv//,,»,'/ ,/,-/,««/ e,/ //re/me, e/ »,/ ,//,,-
,'/«/,, eeesr,se/es /),>„s à/, see,,,,,//,,,,
///,„/ /'s,,/,,,/ /^ì.V.l///, »,/,/,//„„, e/ ,/„/,//
/)e„,/„„s.» Xe,/ s,.v,„„/„ /,„e,'////„/„s
s„„l!/,'s >l„.l/e//s «/ /„,„,/,„7>„s, „„„ „/ M,- ees /)«,««

„es/,',,« /,e/,7/„„es e„,/,„,s,„/, se// „/ ee,-„„, /,ree,7/,,s e/

,,„!,'///s ,„-„//„„es ,„,s/,',, s,„7,'„„/,„' eF'ee/,,,,,. /<// /,/,-„
,/,>//,„' .l/,ee. IV//. /, ,/,,»,/ „see,,,/,7 /,„„„s /„ee„s,„',„„
,/e ,„'„/,7,,„7„,s s„„.e/„,'„„, ,/e ,l„//e// e,,,',,,,, /)e„V)
lai» «t»is emuiiim, «iiiolliiiet l>eater>im iueoluut selles,
«u.lleut eum il»n>lstil I)ei .Vliitre iu eertiimeu llemereiulle
jrriltiie vouire? tile<juis iu Vertie ikternv elsiius iutue-
tur, lt»ihiis iliitrustiis premiliuur, ^uilius relms iu,Ii-
Milmus? t!ui maiils nrlutriiim tlermissum est i»eri»e-
vemli Xumiuis? t)»is materu»! t»etiitis seusilius lv^unri
eum is>sa ljueat? I«i seilieet ««lusiv est eur lieates «jui-
«lein eielites non ea,ìein ratieue preeemur ae lleum,

« s„„e/„ /e/„,7„/e /,,7/,„„s „/ ,,„s/,7 ,,,/se,„/,
„///s „„/e,„ «„,„7,-s ,/,„7,„se,„,„/„e /,e//?„„s „/ ,„-e„./
,m/,/s, ^) impleramlik ver» Vir^iuis riìus alchuill I>i>I»eat

eum Dei eultu eemmuue, adeo ut Leelesia Iiis veeilms
ipsilln eompellet, «juiims exnratur Deus: /ìe„à„„,
,„/se,ere. liem imiter o^timam priest«ut sedales a sae.ro

lìesario, tet salutatieues et Il-lariales preees »juasi serta
rosarum oeutexeutes. 4'uuta euiiu Nariiv est ma^ui-
tiule, tauta, ljua i>i>u,I Deum pellet, gratia, ut ,jui epis
egeus ueu a,! illam eeutu^iat, is eptet nulle alarum
reini>;ie velare. (t'.entiuualiitur.)

Bericht über de» Berein der hl. Familie im

BiStnm Basel. (1894-1897.)
(Fortsetzung.)

Bevor das Tableau des Bestandes des Diözesan-
Bereins vorgelegt wird, bittet der Unterzeichnete, noch

') vmio. I'riil »es». XXV. 8. t>>. 2- 2", q. /.XXXttl, s. IV.
') Id.
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folgende Vorschläge Ihrer Kenntnisnahme, resp. Genehm-

Haltung, zu unterbreiten:
1. Aus den Berichten der jurassischen Dekanate ist er-

sichtlich, daß die Organisierung und pfarramtliche Kontroll-
fiihrnng zu wünschen übrig läßt, und daß im letzten Jahr
mannigfacher Stillstand in Ausbreitung des Vereins einge-
treten ist. Bei aller Verdanknng für Bereitwilligkeit und

Thätigkeit des bisherigen Direktors dürfte geschehen, daß
dem Unterzeichneten ermöglicht werde, direkte, im Verein mit
den Hochw. Herren Dekanen, die in sehr wohlgesinnter Be-

ziehung zum Verein stehen, die Obliegenheiten desselben bei

den Hockw. Pfarrherren zu verwalten.
2. Die Einführung und Leitung könnte noch wesentlich

erleichtert und befördert werden, wenn die geistlichen Kräfte
in zweifacher Beziehung mehr in Anspruch genommen würden,
insofern die Rahmen der allgemein amtlichen Organisation
selbe gestatten:

u. In größern Ortschaften, zu Stadt und Land, wo

selbständige Kuratien, unter pfarramtlicher Oberleitung be-

stehen, sollten die Hochw. Benefiziaten bevollmächtigt und

berufen werden, in ihrem speziellen Seelsorgskreis Vereins-

sektionen zu bilden und je nach bischöflicher Disposition,
selbsteigen oder unter pfarramtlicher Aufsicht und Gemein-

schaft zu leiten. Solche Kuratien wären z. B. St. Maria
zu Basel, die Kleinstadt-Pfarrei zu Luzern und St. Jost zu

Blatten, Müswangen im Dekanat Hochdorf, und die Ku-
ratien im Kanton Aargau und Zug.

d. Die Hochw. Pfarrherren mögen auch daran erinnert

werden, daß sie von seite der römischen Kongregation die

ausdrückliche Vollmacht haben, die Geistlichen der Pfarrei
z B. für Skripturen, Einladungen, Bestandermittlnngen w.

zu Hilfe zu rufen, ja sogar Männer und Frauen (wie z. B.
Lehrer und Lehrerinnen), die sich durch sittliches Betragen
und Frömmigkeit geeignet erzeigen. (Man vergleiche die

„kirchliche Verordnung", pag. 14.)

o. Ihre Gnaden, Hochwürdigster Bischof, haben zur
Zeit das Zirkular, datiert vom 21. Nov. 1894, allen geist-

lichen Klöstern, Kongregationen oder Instituten zustellen

lassen und seither beim Diözesan-Direktor öfter Nachfrage

gehalten und Weisung erteilt, daß die Sache der hl. Familie
auch in genannten Kreisen eingeführt und gepflegt werde.

Das ist, soweit Anzeigen an die Diözesan-Direktion einge-

langt sind, in den Frauenklöstern in Solothurn, in den

Instituten zu Menzingen, Gubel uud Marienburg, Kanton

Luzern, sowie in der kantonalen Waisenanstalt zu Rathausen
geschehen. Außerdem hat die Generaloberin zu Jngenbohl
allen Schwestern, soweit selbe im Bistum Basel angestellt

sind, die Weisung erteilt, sich den Orts- oder Parochial-
Vereinen einverleiben zu lassen.

3 Noch wird zu Ihrer Kenntnisnahme die Art und

Weise und der Umfang der Angabe des Mitglieder-
abgangs berührt. Es ist bekannt, wer im Tod ab-

geht. Man kann die Gestorbenen bei Anlaß der jährlichen
Musterung im pfarramtlichen Vereinsbuch mit einem Kreuz

bezeichnen. Familien und einzelne Mitglieder, sofern sie die

Pfarrei verlassen und den Weggang angezeigt haben, oder

wenn er ermittelt worden ist, sind mit einem beliebige»

Zeichen bemerkbar zu machen. Bei der Berichtabgabe an

die Diözesan-Direktion ist nur die Zahl anzugeben.

Im Anschluß au voranstehenden Diözesan-Bericht wird
letztlich Ihrer Gnaden, Hochwürdigster Bischof, das Tableau
des Vereinsbestandes vom 20. November 1894 bis 20. August
1896, und sodann dasjenige vom Jahr 1896/97 vorgelegt
und zwar das erstere in Beilage und das letztere beifolgend

in oxtonso.
1. Innert dem erstgenannten Zeitraum sind im Bistum

Basel 214 Pfarreien und die obgenannten klösterlichen Kon-

gregationen und Institute eingetreten. Der Personalbestand
weist auf: 13,916 Familien und 68,584 Mitglieder.

2. Seit 20. Aug. 1896 bis 20. Aug. 1897 wurden folgende
29 Pfarreien augemeldet und in den Verein aufgenommen:

Familien: Mitglieder:
1. Dekanat Buchsgan: Balsthal - 53 226

2. Egerkingen - 113 453

3.
»f Herbetswil 58 273

4- ff Niedergösgen 71 336

5. Thierstein: Breitenbach 110 435
6. „ Kleinlützel 38 164

7- „ „ Metzerlen 71 339
8. St. Pantaleon 41 215

9. Hochdorf: Pfäffikon 49 226
10. ff Römerswil 52 30 >

11. Sursee: Escholzmatt 104 528

12. Willisau: Ettiswil 88 600
13. „ Luthern. 200 993

14. Delsberg: Rebeuvelier - 47 274
15. Z"g: Chain 1271

16. Birseck: Aesch 79 425

17.
»f Allschwil 52 262

18.
ff Sissach 15 40

19. Frickthal: Mettau 6 29

20. „ Wittnan 82 27?

21. Mellingen: Aarau 24 79

22. ff Tägerig. 112 505

23. Regensberg: Döttingen 77 323

24. „ Kirchdorf 78 429

25. Arbon: Emmishofen 18 85

26. „ Kreuzlingen 23 76

27. „ Nomanshorn. 47 208

28. „ Steinebrunn 34 108

29. Frauenfeld: Wengi 102 377

2173 894?

Bis zum 20. August dieses Jahres sind die sämtlich^

19 Pfarreien des Kapitels Willisau, mit 2463 Family
und 13,639 Mitgliedern, sowie die 4 Pfarreien des

pitels Cvnrrendlin, Kt. Bern, mit 234 Familie» und 1^"
Mitgliedern in den Verein eingetreten. — In den übrig^
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Kapitel» ist das Zahlenverhältnis der nvch nicht aggregierten

Pfarreien folgendes:
1. In, Kapitel Solvthurn fehlen nvch 8 Pfarreien,

2. „ „ Bnchsgau
3. „ „ Dorneck-Thierstein „
4. „ Lnzern
5. Hochdorf
6. Sursee
7. Bern(Miss,-Pfarr.)
8. „ „ Pruntrnt »

9. Delsberg
19,

„ „ Saignelögier „
11. „ „ St. Ursanne
12

„ „ Laufen

» Zug
14,

„ „ Birseck „
15 Frickthal
15.

„ Mellingen
17.

„ Bremgarten „
18.

„ „ Regensberg
19.

„ „ Arbvn »

20.
„ „ Frauenfeld ^

I», Kanton Schaffhausen sind beide römisch-katholische

Pfarreien eingetreten.

In der Beilage, die Ihrer Gnaden ann.it überreicht

wird, befindet sich das spezielle Verzeichnis sämtlicher ein-

keiiieldeter und bestehender Fainilien-Pfarrei-Vereine im

Bistum Basel.

Laut diese». Verzeichnis zählt der Diözesan-Verein

U Ps7-à Mi. Ä>.« F-Mili-U, Mi„>i.d-.u,

Wollen Ihrer Gnaden. Hochwürdigster

diesen Ges »nt-Bericht über die Einführung und den Bestand

der Familien-Vereine huldvollst entgegennehmen und zu-

"ehmenden Wachst»»., ungeachtet mancher Hemmmye, »

«'°K d.r H°ch>°, PI-----, >âi- w
ireue Liebe und Teilnahme so vieler tausend Fa""l.e» u

Mitglieder Ihrer Diözesanen erkennen! Möge, unter Fn -

d» hl, F-mi»-, °°u Z-Iu«, M--l. d'

wendige Moment bald herankommen. >vo alle Bf

""d geistlichen Vereine des Bistums, nach Ihrer f g

Mention und nach der Verordnung des hl, Vate.s, sZi ps

XIII.. dem Diözesan-Verband und durch >hn voll

9anz der Zentral-Gemeinschaft angehören!
^

In vollster Verehrung und Verdank.mg v.

Zeitung und unermüdlichen Beihilfe zeichnet
^

Hvchwürdigster Bischof, Gnädiger Herr.

bereitwilligster Diener

I Meyer, Domherr,

DiözesaN'Direktvr.

Solvthurn, den 18. September 1897.

TaS Knabcnpcnsionat bei Tt. Michael in Znq.

Mit dem verflossenen Schuljahre hat diese katholische

Lehranstalt das 25. Jahr ihres Bestandes zurückgelegt.

Dem ihr vorstehenden Hochw, Herrn Heinrich Alohs

Keiser wurde der Auftrag, anläßlich der Jubelseier eine

Denkschrift abzufassen. Unter Benützung des einschlägigen

Aktenmaterials übergab der Verfasser dieselbe etwa vor

zwei Monaten der Oeffentlichkeit

Der erste Teil der Schrift enthält vorerst einen Be-

richt über die Vorarbeiten zur Gründung der Anstalt.

Dreimal machten in Zug Ordensgeistliche den Versuch, die

Jugenderziehung zu übernehmen. I.» Jahre 1702 erboten

sich die Dominikaner. Schule zu halten, 1806 meldete sich

der Kapuziner Stadtprediger I'. Hermann zu einer Lehr-

stelle am Gymnasium und in den Dreißiger-Jahren beab-

sichtigten die Jesuiten, in Zug ein Kolleg zu gründe». Alle

diese Versuche zerschlugen sich. Im Jahre 1871 nun än-

ßerte sich der damalige Hochw, Herr Stadtpfarrer Joh.

Bapt. S idler gegenüber dem Verfasser der Jubiläums-

schrift und dem Hochw, Herrn Heinrich Baumgartner.
die beide als Professoren am städtischen Gymnasium wirkten,

es könnte segensreiche Folgen haben, studierende Jünglinge

aufzunehmen und zu beaufsichtigen. Der hochangesehene

Dekan und bischöfliche Kommissar Melchior Schlu m pf
förderte den Plan, Die beiden Professoren gewannen als

Dritten für ihr Unternehmen den Hochw. Herrn Alphvns

Meien ber g, der damals in St. Moritz Professor war.

Am 20. November 1872 wurden von einer Aktionärversam».-

lung die Statuten zur Gründung eines Pensionats ge-

nehmigt; das Aktienkapital wurde später auf 100,000 Fr.
festgesetzt. So lange auf der Anstalt Hypothekarschnlden

haften, dürfen keine Dividenden verteilt werden. I». „See-

Hof" wurde im Oktober 1872 ein gemietetes Gebäude als

Pensionat mit 29 verfügbaren, sehr bald besetzten Plätzen

eröffnet. Allein die neue Anstalt war daselbst in allzu be-

schränkte.. Verhältnissen, Deshalb mußte man ernstlich au

die Erstellung oder Erwerbung eines Gebäudes denke». A.»

16, Januar 1873 beschloß die Aktionärversammlung die

Erstellung eines Neubaues in der Liegenschaft des Herrn

Dr. Hegglin, unterhalb der Kirche St, Michael. Der Bau-

meister Leopold G a r nin in Zug erstellte den Bau. Der

Hochw. Herr Bischof Eugenius Lachat begünstigte das

Unternehmen mit Rat und That, erklärte sich als dessen

Protektor und ist bis zu seinem Tode einer der größten

Gönner und Wohlthäter der Anstalt geblieben. Im Herbst

1874 war der Bau vollendet; 1890 wurde ein Neben-

gebäude ausgeführt, dessen Ausban in die folgenden ^ahre

fällt; 1893 wurde die neue Hauskapelle vollendet. Aus

Priv'atmitteln konnte 1895 die teilweise Einführung der

elektrischen Beleuchtung bestritten werden; auch das Jahr

1896 brachte noch viele bauliche Veränderungen.

Ein dritter Abschnitt des ersten Teiles der Schrift

handelt von der Entwicklung der Schule. Die Zöglinge
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im „Seehofe" besuchten anfänglich die kantonale Industrie-
schule oder die Stadtschulen. Im Herbst 1874 wurde ein

Vorkurs für französische und italienische Zog-
linge gegründet. Das Jahr 1875 brachte die zwei-
klassige Sekundärschule nebst U n t e r g h m-

n a si u in ; der Lehrplan entsprach so ziemlich dem der ent-

sprechenden Stadtschulen. Mit Beginn des Sommers 1879

wurde vorläufig provisorisch ein V v r b e r e i t n n g s k n r s

für deutsche Zöglinge eingerichtet. Eine bedeutende

Erweiterung der Anstalt brachte das Jahr 1880; die schon

seit Jahre» vom schweiz. kathol. Erziehnngsverein gehegte Idee,
ein freies k a t h o l i s ch e s L e h r e r s e m i n ar zu gründen,

wurde verwirklicht, und das Pensionat St. Michael als

dessen Sitz bestimmt. Man begann mit einem Kurs; in

den folgenden Jahren kamen ein 2. und 3. hinzu. Das

Seminar ließ sich gut mit dem Kolleg verbinden, trotz vielen

Befürchtungen. Der Hochw. Herr Professor und Oekonom des

Kollegs. H. Baumgartner, übernahm die Leitung des Lehrer-

seminars; eine Seminarkommission (9 Mitglieder) und eine

Anfsichtskoinmission (5 Mitglieder) stehen ihm zur Seite.

Gemäß einer Reorganisation des Seminars vom Jahre 1894

nmfaßt dasselbe 3'/s Jahreskurse und erteilt den gesamten

Unterricht in der Anstalt selbst. 1895 gestaltete sich die

bisherige Sekundärschule zu einer dreikursigen Real-
schule, die ans die Handelsfächer großes Gewicht legt

und den Zöglingen Gelegenheit bietet, einen dreijährigen

landwirtschaftlichen Kurs mitzumachen.

Somit nmfaßt das Pensionat bei St. Michael in Zug
1. einen Vorkurs für französische und italienische Zög-

linge sein Jahr);
2. einen deutschen Vorkurs (die vier obern Primär-

klaffen), also vier Jahreskurse nmfassend;

3. eine Realschule von drei und ein Untergymnasinm

von zwei Jahreskursen.
4. ein Lehrerseminar von 3Vs Jahresknrsen.

Im Sommer 1891 erhob der Hochwürdigste Bischof

L e o n h a rd die Anstalt zum bischöfliche» Knabenseminar

der Diözese und seit dem Herbst 1892 steht das Pensionat

unter Oberaufsicht des jeweiligen Diözesanbischofs und des

geistlichen Kapitels Zug.
Für die Pflege des religiös-sittlichen Lebens ist in der

Anstalt anss beste gesorgt; die Disziplin ist durch weise

Maßnahmen gesichert und auch auf die Erholung von Geist

und Körper wird Bedacht genommen.
Ein zweiter Teil der Jnbiläumsschrift von Rektor

Keiser gibt uns Kenntnis der Personalien des Kollegs seit

dessen Gründung.
Die Anstalt hat sich bis jetzt zu einer schönen Blüte

entwickelt; sie zählte im Schuljahr 1895/97 140 Schüler,
118 Schweizer und 22 Ausländer, 131 Interne und 9

Externe. Möge sie sich immer mehr entfalten, zu Gottes

Ehre und zum Heile seiner Kirche!

Der Bundesrat und der Gebrauch der Glocken bei

Beerdistuiisten.
(Schluß.)

Das „Basler Vvlksblatt" bringt eine sehr gute Kritik
dieses bundesrätlichen Standpunktes. Wir drucken seine

Worte in oxwn^a ab, denn unsern Lesern kann Klarheit
über diesen Punkt nur willkommen sein.

„1. Der Bundesrat geht schon in der Bestimmung des

Begriffes „schickliche Beerdigung" zu weit. Als rein bürger-
liche Behörde hat sich der Bundesrat nur um eine schickliche,

bürgerliche Beerdigung zu kümmern, hat also von allen

konfessionellen nnd lokalen Beigaben abzusehen. Er hat

demnach für eine Beerdigung zu sorgen, welche von den

Angehörigen der verschiedensten Religionen nnd Bekenntnisse

nnd auch an allen Orten als schicklich betrachtet werden

kann. Eine solche wird sich etwa ans eine anständige Be-

gräbnisstätte, ans die Beschaffenheit des Grabes selbst und

ans die Art nnd Weise, wie die Leiche zu Grabe gebracht

werden müsse, beschränken. Sind diese Forderungen erfüllt,
so hat die Zivilbehörde sich zufrieden zu geben. Geht sie

darüber hinaus, so unterliegt der Begriff „schicklich" den

verschiedensten Schwankungen je nach Ort und Personen.

Juden nnd andere Nichtchristen, selbst Angehörige einzelner

christlicher Sekten haben kein Glockengeläute nnd ihnen zn»>

Begräbnisse zu läuten, würden sie als „unschicklich" und

verletzend betrachten. Ein moderner Atheist, dem die Kirchen-

glvcken von jeher ein Greuel waren nnd der sie als lästige' j

Mahner X-mal in's Pfefferland gewünscht, muß unter dein ^

Geläute der „verhaßten" Kirchenglocken beerdigt werden,

weil sonst das Begräbnis zufällig an dem betreffenden Orte

nach den Begriffen des schweiz. Bundesrates als unschicklich

angesehen werden müßte Der Freigeist hätte zwar ei» x

stilles Begräbnis gewünscht und auch verdient, aber wohl ^

oder übel mnß er es sich nun einmal gefallen lassen, weil der

Bundesrat das für den betreffenden Ort für „schicklich" findet.

Daraus mag der Bundesrat ersehen, zu welchen Ab-

surditäten ihn seine nach Ort und Umständen zugemessene

„schickliche" Beerdigung führen kann. Beharrt er konsequent

auf seinem einmal eingenommenen Jnterpretationsstandpnnkt, i

so sehen wir nicht ein, warum er sich nicht auch für be- /

rechtigt hält, an Orten, wo die Assistenz eines Geistliche"

bei Beerdigungen für gewöhnlich stattfindet, auch diese her-

beiznkommaudieren, weil ja an dem betreffenden Orte eine

Beerdigung ohne geistliche Assistenz zufällig als „unschicklich'

angesehen werden müßte. Gott bewahre uns zwar v»r

dieser Konsequenz; aber ebenso sehr müssen wir bitten, daß

Gott unsern Bundesrat davor bewahre, solche vage, elastis^

Begriffe in sein Staatslexikvn einzustellen. Möge er viel-

mehr auf den naturgemäßen Boden zurückkehren und s>^

an das halten, was er als bürgerliche Behörde an Rechts

kvmpetenzen besitzt.

2. Wenn wir auch davon absehen, daß das Läuten dr"

Kirchenglocken eine Kulthandlung ist, so haben wir doä

noch Grund genug, den Entscheid des Bundesrates^^



nicht ganz zutreffend anzusehen. Vielmehr will uns scheinen,

daß da die höchste schweiz. Exekntivbehörde in ihrem Ent-
scheide mit dem Verfügnngsrecht über die Kirchenglocken in
einer Weise umgehe, die von der rechtlichen Seite aus an-

gefochten werden muß. Es ist ja allerdings wahr, daß die

Begriffe von Eigentum und Gebranch einer Sache sich nicht
in allen Fällen decken; immerhin sind das Ausnahmen, die

rechtlich normiert; der Willkür — und es gibt auch eine

gesetzliche Willkür — dürfen sie in keinem Falle unterliegen.
Nun gibt der Bundesrat selber zu, daß die Kirchenglocken

Privateigentum der katholischen Pfarrgemeinde sind. Von

ihr sind sie bezahlt und für die Kirche bestimmt worden.

Wie die Kirche selbst sollen sie dem katholischen Kultus
diene». Das ist ihre ausschließliche Zweckbestimmung und

zu etwas anderem sind sie von den Stiftern nicht bestimmt

worden. Wenn nun der Bundesrat ihnen eine andere Be-

stimmnng geben will, so hat er ja die Gewalt, aber nicht

auch schvn ein Recht 'azu. Könnte nicht auch niit dem

ganz gleichen Recht ei» katholischer Bischof verlangen, es

müßte etwa an einem Wallfahrtsorte bei großem Andränge
"on Pilgern eine Kaserne oder ein anderes Staatsgebände

K>r Nachtherberge eingeräumt werden, weil sonst eine „schick-

liche" Unterkunft unmöglich wäre? —
Der Bundesrat will in der Verweigerung des Glocken-

geläutes bei Beerdigungen eine „Schlechterstellung der re-
fvrmicrten Minderheit gegenüber der katholischen Mehrheit"
erblicken. Das heißt man Rabulistik treiben. So lange es

berschiedene Religionen und Konfessionen gibt, werden diese

einander für minderwertig halten. Das macht gerade eine

Konfession aus, daß man seine Religion für die wahre hält,
die andern dagegen für irrtümlich und eben darum muß

"'an seine Religion für besser und mehrwertig halten, als
d'e entgegengesetzten. Diese Erscheinung kann man ebenso

M bei den Protestanten als bei Katholiken beobachte». Ja
selbst die Freidenker sehen uns als minderwertige Brüder

"ur so über die Achsel an. So wird es wohl bleiben, so

lange es Menschen gibt.
Daß das Glockengeläute einen Angehörigen irgend einer

Kmifession in den Augen oder in den Ohren d>>r Auge-

bvrigen einer andern Konfession mehr- oder gleichwertig

"'"He. ist eine Einbildung, die nur in einem indifferenten

schiene Platz greifen kann. Wir unsererseits würden gar
leine Schmerzen darüber empfinden, wenn eine protestait-
lische Kirchenbehörde das Glockengeläute für eine katholische

Beerdigung verweigern würde; deshalb würden wir nnv

"och nicht einbilden, minderwertig zu sein. Wir geben

"der gerne die Möglichkeit zu, daß diese Einbildung be,m

l'undesrätlichen Entscheide den ausschlaggebenden Punkt ge-

b'ldet habe. Jeder aber, der rechtlich und vernünftig denkt,

'""d sich nicht von einer solchen Einbildung in seine». Urteil

^"e>, lassen, vielmehr wird er sich fragen, habe ich auch

e>» Recht auf den Gebrauch einer Sache, an die ich nichts

^'gesteuert und die auch nicht für mich bestimmt worden

Das ist der Kernpunkt der vorwürsigen Finge nn

diesen hat der Bundesrat in seiner Schlußnahme umgangen,
oder vielmehr mit Floskeln zudecken wollen.

Aus den angegebenen Gründen müssen wir die qnä-
stionierliche Verfügung des Bundesrates als eine ve> fehlte
und verhängnisvolle betrachten; es hängt ihr der jvse-

phinische Zopf mit indifferentistischer Verbrämung an."

Aphoristische Gedanken zum Kapitel katholischer Kritik.
(Eingesandt.)

In neuester Zeit traten in Deutschland zwei Professoren

auf, welche ihre kritische Sonde an die kirchlichen Zustände
der Gegenwart anlegten. Es sind dies die HH. Dr. Schell
und Dr. K. Ersterer in der schvn mehrmals verlegte»
Broschüre „der Katholizismus als Prinzip des Fortschrittes"
und der letztere in dem Diplomatenblatt der allgemeinen

Angsburgerin als „Spektatvr." Ohne heute ans den In-
halt dieser kritischen Arbeiten einzugehe», wolle» wir nur
einige allgemeine Gedanken über katholische Kritik fixieren.

Es steht außer Zweifel, daß „im Reiche Gottes" ans

Erden das Ideal Gottes nie ganz zur Verwirklichung

gelangen kann. Zu jeder Zeit werden besondere Licht-
wie besondere Schattenseiten sich dem geistigen Beschauer der

Strömungen im kirchlichen Leben darstellen. Es wird also

nie an Gegenstand zur Kritik fehlen und dem oft gewiß

auch jetzt so, umsomehr als auf der Grundlage des mate-

riellen ausgebildeten allgemeinen Verkehrs sich eine geistige

Jnternativnalität aller Strömungen gebildet, die dem Guten

wie dem Schlechten dient. Das Oberhaupt der katholischen

Kirche selbst mit samt dem kirchlichen Regierungs-Organis-
mus ist jedem trotz der Entfernung näher gerückt. Für
kritische Geister sind also alle Bewegungen in der kirchlichen

Welt leichter kontrollierbar.

Kritik an sich ist etwas Gutes. Kritik bedeutet Leben.

Nur ein lebensvoller Organismus spürt die Störungen und

Verletzungen klar und wahr und vermag dieselben durch die

innewohnende Kraft zu heilen und zu heben. Aber ebenso

gewiß birgt die Kritik in sich Gefahren für den Kritiker wie

für die Sache der Kirche, um die es sich hier handelt. Es
kommt hiebei auf den Charakter des Kritikers an und damit
auf das ihn leitende innerste Motiv. Dieses selbst

muß ganz rein und lauter sein, svll die Kritik in ihrer
ganzen großen, nenschvpferischen Kraft sich erhalten und den,

großen Ziel auznstrebender Reformen, dem sie in Worten
dient, auch in der That und in Wirklichkeit dienen. Bei
irgendwie getrübtem Motiv läuft die Kritik Gefahr, sich zu
verirren in Einseitigkeit, selbst in llngerechtigkut auszuarten
und diesfalls in der Regel entweder fruchtlos zu verlaufen,
wenn nicht gar noch zu schaden. Hier trifft das Paulinische
»o» in sorinone seck in virtnte e«t ro^nui» Doi sl. Kor.
t. 20) so recht zu. Heilige waren deshalb die berufensten
and besten Kritiker und sie werden es immer sein; das
,einste Interesse an der großen, heiligen Sache Gottes, das
ie entflammt, hindert sie stets, nur Kritiker zu sein, sie

vollen Reformatoren sein, alles aber im Geiste
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Gottes, der sie berufe», der sie anregt und der sie zu ihrem
Amte ausrüstet. Es kommt also für eine lebensvolle, frucht-
bare Kritik nickt so fast darauf an, daß sie geistreich
sei im gewöhnlichen Sinne, alles aber liegt an ihrem treiben-
den Motiv — der Tendenz, Das In omnibus rospioe
lino m gilt ganz gewiß in höchstem Sinne der katholischen

Kritik. Ist es der göttliche, ideale Ausban des Reiches

Gottes auf Erden, den sie rein und lauter anstrebt, so wird
sie ihres gottberufenen Amt°s zum Segen walten und ihren

Führern wird die Ehre des Prophetentums in der Kirche
Gottes werden. II.

Die Firmung vor der ersten hl. Kommunion.

In Frankrich ist es seit der Revolution vielfach üblich,

daß die Kinder sehr spät, immer fast erst nach der heiligen

Kommunion, zur heiligen Firmung zugelassen werden. Bischof

Robert von Marseille hat nun bereits seit 1885 in seiner

Diözese diesen Gebranch abgestellt und die Firmung vor dem

Empfange der ersten heiligen Kommunion angeordnet. Der

heilige Vater hat nun den Marseiller Bischof für die Rück-

kehr zu einem alten Gebrauche der Kirche in einem eigenen

Breve höchlich gelobt und seinerseits für die genannte Diö-
zese den von Bischof Robert eingeführten Gebrauch für
immerwährende Zeiten festgesetzt. Das Breve lautet in

Uebersetznng:

„Leo XIII, Papst. Ehrwürdiger Bruder, Heil und

apostolischer Segen. Es schien dir gut, einen Gebranch, der

sich fast seit hundert Jahren einbürgerte, abzuschaffen und

in deiner Diözese anzuordnen, daß die Kinder, ehe sie an

dem göttlichen Gastmahle der Eucharistie teilnehmen, das

Sakrament der Firmung, die lebendig machende Gnade des

heiligen Chrisma erhalten. Und da du den Wunsch geoffen-

baret hast, zu wissen, ob Wir die Maßregel genehmigen, so

hat es Uns gefallen, in dieser wichtigen Angelegenheit dir

zu schreiben und zwar Wir selbst, ohne Vermittlung, um

dir zu erklären, was Wir davon halten. So wisse denn,

daß Wir deiner Absicht großes Lob spenden. Denn der

Gebrauch, der bei euch und anderswo eingeführt wurde,

stimmte weder mit der alten und beständigen Kirchendis-

ziplin, noch war er gut für die Gläubigen. In Wirklich-
keit keimen in der Kinderseele schlechte Leidenschaften und

wenn man sie nicht frühzeitig ausreißt, verführen sie die

unerfahreneil Herzen und ziehen sie dem Untergange zu.

Daher haben es die Gläubigen nötig, selbst im zartesten

Kindesalter mit der Kraft von Oben gestärkt zu werden,

was das Sakrament der Firmung hervorzubringen bestimmt

ist. Mit Recht bemerkt der englische Lehrer, daß in diesem

Sakramente sich der heilige Geist mitteilt, um uns zu stärken

in den Kämpfen der Seele. Wenn nun die Kistder früh-
zeitig gefirmt sind, so werden sie gelehriger für die Ermah-

nungen, können sich leichter vorbereiten, später das Sakra-
ment der Eucharistie zu empfangen und ziehen daraus die

reichlichsten Früchte. Darum wünschen Wir lebhaft, daß

das, was durch dich sp weise geregelt worden ist, getreu

und immerwährend beobachtet werde. Und damit dein Eifer,
mit welchem du das Wohl der dir anvertrauten Herde be-

sorgest, ein Zeugnis Unseres Wohlwollens erhalte, erteilen

Wir dir geneigtest im Herrn den apostolischen Segen, dir,
ehrwürdiger Bruder und der ganzen Diözese.

Gegeben zu Rom bei St. Peter, den 20. Juni 1897,
im zwanzigsten Jahre Unseres Pontifikates."

Kirchen-Chronik.
Solothurn. (Einges.) Der in Nr. 40 der „Schweiz.

Kirchenzeitung" gegebene Bericht über das Studentenpatrouat,
wie es in der solothurnischen Pastoralkonferenzversammlung
voin 28. September abhin zur Sprache kam, ist dahin

zu berichtigen: Während seinem 25-jährigen Bestand hat

das Patronat für direkte Unterstützung von Studierenden,

inbegriffen einige Beiträge an das freie, katholische Lehrer-
seminar in Zug, Fr. 43,818 verausgabt. Fr. 13,433. 75

betragen die ihm durch Legate und besondere Wohlthäter
zugekommenen, zinstragenden Kapitalien. Aus dem übrigen

Rest wurden Druckkosten mit zirka 250 Fr., Porto, Franka-
turen w. mit 175 Fr. bestritten, was zusammen eine Ein-
nähme von Fr. 57,653. 75 für die Patronatkasse bekundet.

Da die 25. Jahresrechuung nickt vor 31. Dezember 1897

abgeschlossen wird, dürften die angebenen Zahlen noch eine

minime Veränderung erleiden.

Zug. Der e r st e z u gerische Katholikentag
in Baar ist sehr gut verlauten. Ueber alles Erwarten

zahlreich zogen ans den verschiedensten Gemeinden des

Kantons die Männer- und Arbeitervereine herbei, so daß

die für den kleinen Kanton Zug gewiß erfreuliche Schar

von 550 bis 600 auswärtiger Teilnehmer zu verzeichne»

ist. Eröffnet und geleitet wurde die feierliche Tagung
von Herrn Kantonsrat Steiner, Präsident der zugeri-

scheu Männer- und Arbeitervereine. Herr Schulinspektvr

Pfarrer Speck hielt den Hauptvvrtrag über Petrus Ca-

nisius; ferner sprachen Hypvthekarbeamter And er matt
über „Die Grundsätzlichkeit des Mannes", Professor Iteu
über „Handwerk hat einen goldenen Boden", Professor

Müller über „Wesen und Bedeutung der Jünglings-
vereine", U. Rufin, 0. 0., über „Christliche Chantas",
I'. Leo Hübscher, 0. 8. It.. über „Wert einer katholisch-

konfessionellen Schule" und Nationalrat D ecu r t i n s über

„Zielpunkte katholisch-sckweizer. Sozialpolitik". Der Ver-

treter des Regiernngsrates, Landammann Weber, zog

das Fazit der Tagung mit dem richtigen Ausblick ans die

praktische Seite solcher Volkstage für das engere und weitere

Vaterland. Der erste zugerische Katholikentag wird segens-

voll beitragen zur Solidarität der Katholiken des Kantons-

Bern. Die neue römisch-katholische Kirche in Bern ist

letzte Woche glücklich unter Dach gebracht worden. Auch

der Turm wächst lebhaft in die Höhe. Die Kapelle kann

bereits nächstes Frühjahr bezogen werden.

Basel. Am letzten Septembersonntag veranstaltete die
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marianische Männerkongregation von Basel einen Bittgang
nach der Wallfahrtskapelle „zur Himmelspforte" in Wyhlen;
die Wallfahrt nahm einen sehr schönen Verlauf.

Italien. In der Benediktiner Abtei Monte-Cassino >st

am 24. Sept. der Honorar-Abt Luigi Tosti, der be-

kannteste italienische Geschichtsforscher dieses Jahrhunderts,
86 Jahre und zwei Monate alt, gestorben. Geboren in

Neapel aus adeliger Familie, hat er fast 80 Jahre lang
dein Mutterkloster des Benediktinerordens angehört, dessen

Zögling er ans seinen eigenen Wunsch schon als sieben-

jähriger Knabe geworden und dessen Hanptzierde er im

Mannes- und Greisenalter war. Als er noch einfacher

Kleriker war, lernte er den um kaum mehr als ein Jahr
ältern Theologiestndenten Joachim Pecci persönlich kennen,

der während seiner Ferien Monte Cassino besuchte. Im
Februar 1832 legte Tosti die Profeßgelübde ab und 1836

erhielt er die Priesterweihe. Als Pius IX im November

1848 nach Gaüta floh, begab U Tosti sich alsbald dahin,

um dem Papste seine Dienste anzubieten. Zu den bedeutend-

sten Gelehrten aller Völker, Katholiken wie Andersgläubigen,

stand er in freundschaftlichen Beziehungen. Obgleich er nie

Zu dem leisesten Zweifel an seiner Treue gegenüber dem

hl- Stuhl Anlaß gegeben, thaten die Jtalianissimi, wegen

der in mehrern seiner Werke kundgegebenen patriotischen Ge-

sinnung, als ob sie ihn zu den Ihrigen rechneten. Im Mai
1887 gab er ein Schriftchen heraus, worin er der Ver-

sähnnng zwischen Kirche und Staat das Wort redete. Kaum

aber wurde ihm bekannt, daß seine Arbeit an höchster kirch-

licher Stelle nicht gefallen habe, so erklärte er in einem

Schreiben vom 3. Juni an den Substitute,, des päpstlichen

Staats-Sekretariats seine volle und unbedingte llnterwer-

fung unter das Urteil des Papstes. k>. Tosti war von

Leo XIII. zum Vize-Archivar des hl. Stuhls und zum

Konsultor der Kardinals-Kommission für die geschichtlichen

Studien, von der italienischen Negierung zum General-Jn-

spektor der kirchlichen Denkmäler in Italien ernannt worden.

- In Italien, wo die Fahrpreise der Eisenbahnen

sehr hoch stehen, gewährt man gewöhnlich jeder Gesellschaft,

bie sich zu irgend einem Zwecke vereinigt, eine Preis-E^
Mäßigung von' 50 bis 70 °/°. Bisher wurde dieses auch

öe» Pilgerzügen und denjenigen bewilligt, die nach einer

Katholikenversammlung reisten. Nun aber, da besonders m

der letzten Zeit mehrere katholische Versammlungen in Italien
abgehalten wurden, auf denen die Regierung wenig Aner-

keniiuiig fand, wurden die Eisenbahn-Verwaltungen vom

Ministerium des Innern aufgefordert, den Reisenden zu

e'ner Katholiken-Versammlung keine Preisermäßigung mehr

gewähren.

^ Ro in. Der hl. Vater hat den apostolischen V'kar fur

Schweden-Norwegen, Msgr. Johann Baptist FalUz '

î'tlilarbischvf von Elusa, beauftragt, den König O s, a

se»iein Namen zu dessen Negierungs-Jnbiläum z» »g

^"nschei, „„h demselben zu danken für den Schutz, ui

den in seinem Rente ansäßigen Katholiken augedeihen läßt.
Zu gleicher Zeit hat der hl. Vater dem König Osear ein

Exemplar von dem Prachtwerke über die Gemälde und die

Restauration der vatikanischen Borgia-Gemächer verehrt.
Das gleiche Geschenk, begleitet von einem Briefe, ging im

Auftrag des Papstes dem Kaiser von Rußland zu.

Litterarisches.
Krebs, Jos. Alois. Krankcnbcifland. Ein Hand

büchlein für Priester und Krankenpfleger. Besonders abge-
druckt aus der „Katholischen Krankenpflege" des Versassers.

1887. Dülnien, i. W. Laumann'sche Buchhandlung. 16°.
265 S- Preis 50 Pfg.

Der erste Teil dieses Handbüchleins enthält in lateini-
scher Sprache die dem römischen Rituale entnommenen Ge-

betssormulare für Krankenbesuche. Der zweite Teil bringt
eine Reihe kraftvoller Gebete aus den Schriften des heiligen

Alphons. der heiligen Gertrud, des ehrw. Martin von Cochem

u. A., die man niit den Kranken verrichten kann. Das
Büchlein sei den Priestern empfohlen.

Schielcr, Dr. theol. C., S t a d t p f a r r e r. Be-
denk' es wohl! Betrachtungsbüchlein für Christen ans allen

Ständen. 1897. Ebend.

Nach einer Einleitung über die Betrachtung im all-
meinen folgen 23 Betrachtungen über die christlichen Haupt-
Wahrheiten und dann sieben über das Leiden Christi. Der

Anhang bringt die gewöhnlichsten Andachtsnbungen des ka-

tholischen Christen. Das vom Ordinariat Münster appro-
bierte Betrachtungsbüchlein ist sehr zu empfehlen. Die Be-

trachtungen zeichnen sich durch schöne eindringliche Sprache
und gediegene» Inhalt aus und würden eine sehr gute blei-
bende Erinnerung an eine Volksmission bieten. Auch der

Priester kann das Büchlein mit großem Nutzen verwenden

zur Katechese und Predigt und zur Aszese für die eigene

Person.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Bei der bischöfl. Kanzlei find ferner eingegangen:

1. Für das Priester-Seminar:
Von Zofingen (Ungenannt) Fr. 30, Neuendorf (II.)

101, Spreitenbach 24, Littan 20, Rain 40, Baden (V.)
100. Baldingen 25. 50, Basel A. W. 50. Basel (Nach-
trag) 10, Erlinsbach 57, Sursee (III.) 25.

2. Für Peters Pfennig:
Von Dietwil Fr. 12, Rain 10, Ufsiton 22.

3. Für das heilige Land:
Von Uffikon Fr. 10.

4. Für die Sklaven-Mission:
Von Uffikon Fr. 18, Sursee 10.
Gilt als Quittung.
Solothurn, den 7. Oktober 1897.

Die bischöfliche Kanzlei.

Unsern Lesern teilen wir mit, daß die Beilage zur
letzten Nummer ohne Vorwissen der Redaktion mit der
„Kirch.-Ztg." versendet wurde.
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LlumSnfabiî — LâttiA — t^adriclUS clS flsurs
Obige Firnis, eine der ältesten in dieser Branche, empfiehlt sich

der hvchw. Geistlichkeit, sowie den Wohlthätern und Freunden des
Kirchenschmuckes zur Anfertigung von Bouquets, Kriiuzen, Guir-
lande« ,e. zu kirchlichen Zwecken. — Bestandteile werden eben-
ans geliefert. Geschnrackvolle und solide Ausführung wird zugesichert.

Im maison mentionnés ei-dessus, uns äs plus irnsieirnss e» 8»isse
ss rseommande aux Rev. soelssiastignss ainsi gn'anx amateurs île
deeorntions d'e^Iisss pour la läbrieatin» et livraison de ««>,>>.
«l'^^Iiîsv«. vu livre aussi les parties pour la kabrisatio». lsxs-
eutiou solide st bien soin»ks. !S°-!

>1. Ursen Kalender pro 1898
preis: 49 Cts ^Reich illn strier t. Wiedervcrkâufer erhalten Rabatt.

Auch- ä- Kunstdrnltîerei Union.

- Im Verlagc d» Ivs. Röscl'schcN Blich-
Handlung in Rempten dkgiim, sàv^
;>l erscheinen eine

Neue Ellbskristtion

i»k »i«

^ Kunst-

Ausguste

der

»»»»sr
der

»»k'tßtf«»»
»«'»« I»

herau«z»g«ben
der Odnteitang von

Or. Kalentin tzhalhoser.
Bollständig in so Bänden.

Jtdrr Suvtkridrnt erhält dir s Irtztkn
Bände gratl«. Jede wache erscheint > Band.

Preis des ganzen Werkes drosch. M. IS1.60.
in Ganzleinwand gebd. M. 225 60,
in Hatdsranz gedd. M. Sät so.

iokortiner Bnar,nhlu„n weitere Preiä-Ermästisnnn.

«
»
«
«t
«t
«
«
«
«
«
«
««

Aede» »I»i«r»»^Irä>«n»»ter fawiejedee ein>«r»eZt»nd IN auch e>n,el» tiufftch.

Rilhere« iiber diese neu« K»Ifstri»ti»i, nus da« sitr jeden Theologen
wichtige, von drn höchsten lirchuchc» Autoritäten aus'« wärmste empfohlene
valriklsche Sammelwerk enthält nnser Ztrotpett sowie unser t»r>»r Zlerlchi
iiber die »Bibliothek der Airchenväter" (55 S.), welcher gratt« und sranlo.
serner »User «»»fßsrliißer Ziertest <lli s.)> welcher gegen Einsendung von
»» Pf. durch jede vuchhaudlung «der direkt von »er Berlag«h»»dl»»a ,u
bezieh«» iß.

< >do»»e»«i>>« ous die .Reue Sudstrißtro» ,»f die Sau».»»«««»« der
Bidtiathet der ßircheuvßter" ui«»t jede Bachs«»dl»»g de« Zu. uu» »»«.
lande« euigegeu.

!»
»
!»
!»
!»
!»
>»

!»
>»

»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»S»»«

Kine große Auswahl'

S! U! WWW

in alle» Preislagen
ist soeben angelangt und in unserem Bureau zum Berkanf ausgelegt.

Auch- und Kunst-Druckerei Union.

An die Tit. pfarrgeistllchkeit.
Nachfolgende Formulare sind i i der Druckerei dieses Blattes zum Preise von

I. öl) per Hundert zu beziehen:

3. IZaptismatis.
mortis et sepulture,
beneclictioilis mntrimanüilis.
sponsalilim.

Gesucht als

Krankenhansdiener
ein auch für Krankenpflege befähigter
alleinstehender, svlider Manu, gesehten Alters,
î» de» »»ter Leitung vo» ehrw. barmherzige»
Schlvester» stehende» Spital Bade».

Atimelditiige» nehlnen entgegen »nd er-
teilen ans Verlangen nähere Änstnnst die
HH. S ch n ebli - M üll e r. Spitalpfleger,
vder Whst, Stadtpsarrer, in Bade». jl2l

UIt«ro miel
n ?rs. 70, 80, 1l0, SON, 200, 900, 925, 400,
5)00, 575, 000 sie. eto. j-sltsn wir, >»»>s»>« >

vss^en Bnnr, nnvlt i» ,>»>> eìiiior
kitSidki«»» ä b'rs. 0, 4, 5, 0, 7, 8, 0, 10 per
Konnt nd. s4tO")

Iteellditv »««>>«,,»,,,;. —
kvpnintnren prompt und Aewissenlnrtt.

bis. stiull« ii. txoiii'. Nnzp si: (!il>.

I'ri»<I>>v«II« It»I«I»,t>„I,«„
Vollgewicht, !» Ko.-Kistchen à Fr. I.«5». Role,
siiste Trauben znr Weinbereitung, in Korben
von ca. 50 Kv. per WO Ko. Fr. Lt., in
Fässer ä ca. 500 Ko. per 100 Ka. L0.7.0.
P. Ioho, Traubenimport, Muri (Aarg.)

sH 4008 Q) I SS

Zu kanfcn gcwiìnscht:

Ei» iiltrrrs Har»lo«i»i».
Maximalpreis! Fr. 2(X).

IM Pfarrnmt Bettlnch.

AboniikMtiltstiulndiiilg
ans

Deutscher -Hausschatz
in Wort und Aîil'd.

Katholische illustr. belletristische Zeitschrift-
Mit den Gratisbeilagen: Für die FraurnNiell
»nd AuS der Zeit für die Zeit. Von Oktober
1800 bis Oktober l897. XXIII. Jahrgang

Seil Oktober 1895 erscheint dieselbe in

neuer, eleganter Ausstattung, die allgemeine»
Be fall gefunden hat und bringt eine Bes-
mehrnng des Inhalts um 7S Seiten durch die

neue illustrierte Beilage: Aus der Zeit für die

Zeit, sodass die allbcliebte Zeitschrift, welche

sich von Jahrgang zu Jahrgang vervollkommne^
hat, nunmehr jahrlich fast 1000 Seiten de',

spannendsten und gediegendsten, reich illustrierte»
Leiestosses bietet. — Preis pro Quarts»
l Mk. 80 Pf. Hestausgabe r3 Hefte à 40 Pr

Jedes Postamt »nd jede Buchhandlung »i»»»'
Bestellungen entgegen.

Regensbnrg. Friedrich Pustet.

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei .Union" in Solothurn.


	

